
Barriere im Kopf?
Barrierefreie Praxis. Studien zeigen, dass die Zähne von Menschen mit Behinderung im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung oft schlechter versorgt sind. Wie lässt sich das ändern? Was sind die Forderungen an 
die Politik? Was können die Zahnarztpraxen tun?

AUTORIN: JUDITH JENNER

WENN MAREIKE MÜLLER (Name geändert) zum Zahnarzt 
geht, braucht sie mehr Raum als andere Patienten. Mit ihrem 
Rollstuhl sind mindestens 90 Zentimeter breite Türen die 
Bedingung dafür, dass sie ins Behandlungszimmer kommt. 
„Im Idealfall lässt sich der Behandlungsstuhl so weit 
herunterfahren, dass ich ohne viel Aufwand vom Rollstuhl 
hinübergleiten kann“, sagt sie.
Den Weg zum Behandlungszimmer versperren der an multip-
ler Sklerose (MS) leidenden Patientin aber oft Treppen und 
hohe Schwellen. Besonders Praxen in der Bel Étage, also im 1. 
Obergeschoss prachtvoller Berliner Gründerzeitaltbauten sind 
für sie höchstens mit Hilfe eines Krankentransports zugäng-
lich. Einige Ärzte, die sie als Gehende betreut hatten, musste 
sie schweren Herzens wechseln.
Ihre Zahnarztpraxis im Süden der Stadt ist baulich entspre-
chend ausgestattet. Ihr konnte Mareike Müller auch dann treu 
bleiben, als ihr das Gehen zunehmend schwerfiel. Doch das ist 
nicht immer so. Laut dem Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange von Menschen mit Behinderung, Jürgen 
Dusel, ist nur etwa ein Viertel der Arztpraxen in Deutschland 
barrierefrei ausgestattet. Er sieht darin eine massive Ein-
schränkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung an 
den Leistungen des deutschen Gesundheitswesens (siehe In-
terview auf Seite 24–26).

MUNDGESUNDHEIT  FÜR ALLE?!
So stand denn auch der Tag der Zahngesundheit 2023 unter 
dem Motto „Gesund beginnt im Mund – für alle!“ Er nahm 
die „vulnerablen Gruppen“ in den Blickpunkt, also Menschen, 
die aufgrund einer Behinderung, psychischen Erkrankung 
oder hohen Alters besonders anfällig sind für Erkrankungen; 
auch obdachlose und von Armut oder Flucht betroffene Men-

schen gehören dazu. „Es gibt immer noch Bevölkerungsgrup-
pen, die am Fortschritt der Zahnmedizin und an der umfas-
senden Präventionsarbeit zu wenig partizipieren. Das betrifft 
auch Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung“, stell-
te Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK), in einem Statement zum Tag der Zahnge-
sundheit fest. Noch viel zu häufig seien ein Pflegegrad oder ein 
körperliches „Handicap“ in Deutschland gleichbedeutend mit 
einer schlechten Mundgesundheit. Viele Untersuchungen be-
legten, dass der orale Gesundheitszustand bei Menschen mit 
Pflegebedarf im Durchschnitt deutlich schlechter als in der 
Allgemeinbevölkerung sei. „Daher sind gerade diese Men-
schen auf eine bedarfsgerechte, wohnortnahe und flächende-
ckende Versorgung dringend angewiesen“, unterstrich der 
BZÄK-Präsident.
Doch diese ist nicht überall gewährleistet, zeigt eine Studie 
der Stiftung Gesundheit. Herausgefunden wurde, dass die 
Hälfte der ambulanten Praxen in Deutschland, 48,2 Prozent, 
über mindestens eine Vorkehrung verfügt, die Barrieren ab-
baut oder vermeidet. Berlin liegt dabei auf Platz eins, gefolgt 
von Sachsen und Brandenburg. Allerdings sind die meisten 
dieser Praxen nicht vollständig barrierefrei – zumindest nicht 
für alle betroffenen Gruppen. Am höchsten liegt der Anteil 
der Praxen, die Kriterien für Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität erfüllen, mit 43,9 Prozent. 20 Prozent der Arztpra-
xen sind auf Menschen mit Hörbehinderung eingerichtet. 
Menschen mit Sehbehinderung finden in 8,2 Prozent der Pra-
xen Vorkehrungen, Menschen mit kognitiven Einschränkun-
gen nur in 1,5 Prozent.

BEHINDERT ODER PFLEGEBEDÜRFTIG?
Dr. Guido Elsäßer ist 2. Vizepräsident der Deutschen Gesell-
schaft Zahnmedizin für Menschen mit Behinderung oder be-
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sonderem medizinischen Unterstützungsbedarf (DGZMB) 
und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Inklu-
sive Zahnmedizin der Bundeszahnärztekammer. Er behandelt 
seit fast 30 Jahren Menschen mit Behinderung in seiner Praxis 
in Kernen bei Stuttgart (Praxisbericht siehe S. 20–22).
Um die Gruppe einzugrenzen, ist ihm die Unterscheidung 
zwischen Behinderung und Pflegebedürftigkeit wichtig. Laut 
§ 22a SGB V (Sozialgesetzbuch Fünftes Buch) gelten Versi-
cherte als behindert, wenn sie leistungsberechtigt für Ein-
gliederungshilfe sind; Eingliederungshilfe ist eine Form der 
Sozialleistung, vergleichbar der Sozialhilfe. Pflegebedürftig 
sind Menschen, wenn sie einem Pflegegrad zugeordnet wur-
den. Das bedeutet, nicht jeder Mensch mit einer Behinde-
rung ist auch pflegebedürftig, und umgekehrt ist nicht jeder 
pflegebedürftige Mensch behindert im Sinne der Sozialge-
setzgebung.
„In der Zahnmedizin sind wir in der Versorgung von Men-
schen mit Behinderung nicht schlecht aufgestellt; die meisten 
Patienten finden in der Nähe ihres Wohnortes einen passen-
den Zahnarzt“, sagt Guido Elsäßer.
Verantwortlich dafür sind die Kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen (KZVen) und Landeszahnärztekammern; viele haben 
einen eigenen Referenten für Menschen mit Behinderung. Bei 
der Zahnarztsuche können auf den Seiten der BZÄK und der 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) Praxisad-
ressen nach Kriterien wie „Barrierearmut“, „Barrierefreiheit“ 
oder „behindertengerechte Praxis“ gefiltert werden. Um gelis-
tet zu werden, können Praxen ihren Eintrag in der Datenbank 
anpassen lassen. Unterstützung leisten auch die zahnärztli-
chen Patientenberatungen.

UNZUREICHENDE VERGÜTUNG
Nach Elsäßers Erfahrung rentiert sich die Behandlung von 
Menschen mit Behinderung häufig nicht, zumal es sich um eine 
Personengruppe handelt, die meist nicht in der Lage ist, Zusatz-
leistungen zu zahlen. „Auch hier kommt es natürlich sehr auf 
die individuellen Einschränkungen und besonderen Bedarfe 
des Patienten an, aber oft sind die Behandlungen gekennzeich-
net durch höheren Zeitaufwand, kleinere Behandlungsinterval-
le und mehr Personalbedarf“, erklärt Guido Elsäßer.
Das beginne mit der Aufklärung vor dem Eingriff, die bei 
einer kognitiven Einschränkung in Leichter Sprache (siehe 
obiger Kasten) erfolgen sollte. Dann nehme der Transfer vom 
Roll- in den Behandlungsstuhl und die richtige Lagerung Zeit 
in Anspruch. Bei der Behandlung muss möglicherweise eine 
zusätzliche Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) behilf-
lich sein, um den Kopf zu halten. Vielleicht wird die Behand-
lung für einen ebenfalls zeitaufwendigen Toilettengang unter-
brochen. Ist der Patient schließlich versorgt, heißt es: Warten 
auf den Krankentransport. Für mindestens einen im Team 
fällt dann häufig die Mittagspause aus.
Der Ablauf zeigt: Die aktuellen Vergütungssysteme bilden 
diesen Aufwand nicht ab. „Die Situation ist insofern frustrie-
rend, als wir in Deutschland die Möglichkeiten haben, jeden 
Menschen adäquat zu behandeln, und sei es unter Vollnarkose 
in einer Universitätszahnklinik. Es scheitert aber häufig an 
der Wirtschaftlichkeit“, mahnt Elsäßer an. „Diese ist sehr eng 
gedacht, denn ich kann zwar ambulant viele Krankheiten ab-
fangen und Zahnklinken entlasten. Beide Systeme, das ambu-
lante und das stationäre, arbeiten nicht ausreichend zusam-
men. Dabei könnten durch eine bessere Kooperation vielleicht 
sogar Kosten gespart werden.“
Seine Fachgesellschaft fordert, die Behandlung in den Praxen 
durch Zuschläge auf wirtschaftliche Füße zu stellen. Das Ge- ©
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PATIENTENINFORMATIONEN IN LEICHTER SPRACHE

Nach einer 2016 erstellten Studie der Universität Witten/Herdecke, die 
die Erlebnisse geistig Behinderter bei Arztbesuchen untersucht, bemän-
geln mehr als 30 Prozent der Angehörigen, dass Praxen nie oder selten 
Informationsmaterial in Leichter Sprache auslegen. Diese vereinfachte 
Form der Alltagssprache wurde vor etwa 50 Jahren entwickelt von 
einem Betroffenenverband. Seit den 1990er-Jahren setzt sich Leichte 
Sprache auch in Deutschland durch. Basierend auf einer EU-Richtlinie 
folgt Leichte Sprache klaren Regeln: Fremdwörter werden vermieden, 
Sätze kurz und deutlich gehalten. Nicht nur Lernbehinderte sollen davon 
profitieren, auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen sowie an 
Demenz Erkrankte.

Zudem hat die BZÄK ein Piktogrammheft entwickelt. Informationen 
gibt es in Leichter Sprache auch bei den Special Olympics: https://ge-
sundheit-leicht-verstehen.de sowie der Zahnärztekammer Baden-Würt-
temberg: https://leichtesprache.lzk-bw.de – die Seite selbst ist barriere-
frei, sodass sich die Schriftgröße ändern lässt und die Texte vorgelesen 
werden können.
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sundheitssystem würde dadurch nicht über Gebühr belastet, 
da die Anzahl der Betroffenen gering sei. Mit wenig Geld ließe 
sich viel Gutes tun.

KOOPERATIONSVERTRÄGE MIT BEHINDERTENEINRICHTUNGEN?
Die DGZMB fordert eine Versorgung von behinderten Men-
schen an ihren Wohn- und Arbeitsorten, also oft in Wohn-
gruppen und Werkstätten oder dort, wo die Menschen ärzt-
lich betreut werden, zum Beispiel in MZEBs (Medizinische 
Zentren für Erwachsene mit Behinderungen). Wie diese Ein-
sätze abgerechnet werden sollen, sei jedoch unklar.
Kooperationsverträge zwischen Vertragszahnärzten und Ein-
richtungen der Behindertenhilfe könnten eine Lösung sein; 
solche Verträge hätten sich bei Pflegeheimen bewährt. Auch 
das Thema Prävention könne dann gezielter angegangen wer-
den, ohne dass ein aufwendiger Praxisbesuch geplant werden 
müsse, heißt es.
So sieht es auch die KZBV, die die zahnmedizinische Versor-
gung von pflegebedürftigen Patientinnen und Patienten sowie 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz als eines 
der wichtigsten politischen Projekte betrachtet. Um die Ziel-
setzungen des Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu un-
terstützen, brauche es eines an den Bedarfen vulnerabler 
Gruppen ausgerichteten Leistungskatalogs. „Teile daraus 
haben zwar mit § 22a bereits Eingang in das SGB V gefunden, 
es besteht jedoch noch deutlicher Optimierungsbedarf“, heißt 
es bei der KZBV.
In der „Agenda Mundgesundheit 20201–2025“ geht die KZBV 
auf präventive Maßnahmen ein, die verfestigt und ausgebaut 

werden sollten; sie legt neben Kooperationsverträgen den 
Fokus auf aufsuchende, mobile Versorgungsformen, zum Bei-
spiel durch ein „Dentomobil“.
Beim Bundesministerium für Gesundheit (BMG) besteht 
keine Absicht, die Möglichkeit zum Abschluss von Verträgen 
nach § 119b SGB V auch auf besondere Wohnformen der Be-
hindertenhilfe auszuweiten. Das BMG beruft sich auf die 
Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS V), die ge-
zeigt habe, „dass die weitaus meisten Menschen mit einer 
Schwerbehinderung noch ein kontrollorientiertes Inan-
spruchnahmemuster zahnärztlicher Dienstleistungen aufwei-
sen“ – also regelmäßig zum Zahnarzt gehen würden.
Zugleich unterstreicht das BMG, der Gesetzgeber habe die 
rechtlichen Rahmbedingungen für die zahnärztliche Behand-
lung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderun-
gen in den vergangenen zehn Jahren erheblich weiterentwi-
ckelt. Dazu zähle der Anspruch auf individualprophylaktische 
Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen für Pflege-
bedürftige und Menschen mit Behinderungen (§ 22a SGB V), 
die Einführung der aufsuchenden zahnärztlichen Versorgung 
(§ 87 Absatz 2i SGB V) und die Vorgabe einer zusätzlichen 
Vergütung für solche Leistungen, die im Rahmen von Koope-
rationsverträgen zwischen Zahnärzten und stationären Pfle-
geeinrichtungen erbracht werden (§ 87 Absatz 2j SGB V). Seit 
2014 werde der zusätzliche Aufwand auch angemessen be-
rücksichtigt, der den Zahnärztinnen und Zahnärzten mit Be-
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suchen im Heim entsteht. Letztlich profitieren davon selbst-
verständlich auch solche Menschen mit Behinderungen, die in 
einer Pflegeeinrichtung leben. Sollten in Behinderteneinrich-
tungen Hausbesuche erforderlich sein, können diese im Rah-
men der aufsuchenden zahnärztlichen Versorgung nach § 87 
Absatz 2i SGB V erfolgen.

HOHER INVESTITIONSBEDARF IM BESTAND
Die Bauordnungen der Länder sehen vor, dass Neubauten in 
den meisten Fällen ohne Barrieren zugänglich sein müssen. In 
der Musterbauordnung (MBO) findet sich dies für öffentliche 
Einrichtungen des Gesundheitswesens in § 50 Absatz 2 Nr. 3 
MBO wieder. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nur 
unter engen Voraussetzungen möglich.
Wer seine Räumlichkeiten im Bestand barrierefrei umbauen 
möchte, erhält Informationen bei der KZBV und den KZVen. 
So stellt die KZBV auf ihrer Website einen virtuellen Rund-
gang zur Verfügung durch eine Musterpraxis, vom Eingang 
bis zur Behandlung – aus der Perspektive eines Patienten mit 
einer Mobilitäts-, Hör- und Sehbeeinträchtigung; bei jeder 
Barriere zeigt die Visualisierung, welche Anpassungen nötig 
sind, um sie zu beseitigen (http://tinyurl.com/3cn95j4f). 
Zudem stellt die KZBV in einer Checkliste „Barrierearme 
Praxis“ Informationen zum Um- oder Neubau einer Praxis 
bereit (http://tinyurl.com/mvpwkkd2). Der virtuelle Rund-
gang und die Checkliste basieren auf dem Gutachten eines 
Planungs- und Sachverständigenbüros für barrierefreies 
Bauen.
Seitens der Krankenkassen und der Politik fordert die KZBV 
mehr Unterstützung. So fasste die KZBV-Vertreterversamm-
lung im vorigen Herbst den Beschluss, die Bundesregierung 
aufzufordern, im Rahmen des vom BMG angekündigten „Ak-
tionsplans für ein diverses, inklusives und barrierefreies Ge-
sundheitswesen“, die Zahnarztpraxen beim Abbau von Barrie-
ren finanziell unter die Arme zu greifen, zum Beispiel durch 
Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in 
Form von Zuschüssen für den Umbau bestehender Zahnarzt-

praxen. Besonders bei älteren Bestandspraxen sei der Investi-
tionsbedarf hoch.
Carola Auksutat berät bei der Zahnärztekammer Berlin Kolle-
ginnen und Kollegen zu Fragen rund um die bauliche Gestal-
tung der Praxis. Von der Trinkwasserverordnung über Hygie-
nevorschriften bis hin zu Materialfragen reicht ihr Spektrum. 
Etwa 30 Begehungen betreut Auksutat pro Jahr. „Häufiger als 
um Neubauten handelt es sich um Praxisübernahmen und 
damit verbundene Umbauten“, sagt sie. „Bevor ein Mietver-
trag unterschrieben wird, sollte zum Beispiel geklärt werden, 
ob eine gewerbliche Nutzung der Räume überhaupt zulässig 
ist.“ Auch Fragen der Arbeitssicherheit, Hygiene und Ergono-
mie fließen im Idealfall bereits in die Planung ein, sodass bei 
einer späteren behördlichen Überprüfung mögliche Ände-
rungsauflagen umgangen werden können. Ihr Tipp: „Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte sollten ausreichend Zeit für die Vor-
planung investieren und sich von unabhängigen Institutionen 
frühzeitig beraten lassen.“
Carola Auksutat weist darauf hin, dass sich Barrierefreiheit 
nicht nur auf die Mobilität bezieht. Selbst wenn sich ein roll-
stuhlgerechter Umbau nicht umsetzen lässt, kann zum Bei-
spiel Menschen mit einer Sehbehinderung durch ein gut sicht-
bares Wegeleitsystem und die kontrastreiche Beschilderung 
von Sprechzimmern geholfen werden, sich ohne fremde Hilfe 
in der Praxis zurechtzufinden.

JEDER ZEHNTE SCHWERBEHINDERT
Und Guido Elsäßer merkt an, er habe viele Kollegen, die auch 
ohne Fahrstuhl Menschen im Rollstuhl behandeln, die vom 
Krankentransport hochgetragen würden. Bei Umbauten rät er 
zu Augenmaß. „Nicht die gesamte Praxis muss barrierefrei 
sein; ein rollstuhlgerechtes Sprechzimmer kann ausreichen.“

DER WEG ZUR BARRIEREFREIEN WEBSITE

Damit sich Menschen mit beeinträchtigtem Sehsinn vor medizinischen 
Eingriffen Aufklärungsdokumente von einem Screen Reader (etwa 
Adobe Acrobat Reader) am Bildschirm vorlesen lassen können, müssen 
diese Dokumente in gradlinigen Schriftarten digital vorhanden sein. 
Demnach sind Schrifttypen wie Arial, Calibri oder Tahoma mit einem 
mindestens 1,5-zeiligen Abstand zu verwenden. Zudem sollten sich die 
Schriftzeichen gut vom Hintergrund abheben und Abbildungen mit 
einem beschreibenden Text versehen sein.

Eine barrierefreie Website beinhaltet die Möglichkeiten, die Textgrö-
ße zu verstellen und per Tastatur, nicht nur über die Maus bedienbar zu 
sein. Initiativen wie die „Stiftung barrierefrei kommunizieren“ bieten 
Schnelltests für Webseiteninhaber an, mit denen sie ihren Internetauf-
tritt überprüfen und gegebenenfalls inklusiver gestalten können.
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Seiner Ansicht nach sind Barrieren nicht nur baulicher Natur, 
sie seien auch in den Köpfen. Das beobachte er bei jungen 
Zahnärzten, die sich oft nicht zutrauen „solche Menschen“ zu 
behandeln. Im Zahnmedizinstudium werde die Behandlung 
von Patientinnen und Patienten mit Behinderung in der Regel 
nicht thematisiert, und das, obwohl zehn Prozent der Deut-
schen einen Schwerbehindertenausweis besitzen, erzählt 
Guido Elsäßer.
Allerdings heißt es in der im Oktober 2021 in Kraft getretenen 
Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen § 62 
Abs. 2: „Im dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung 
sollen auch die Besonderheiten bei der Behandlung spezieller 
Patientengruppen geprüft werden. Zu den speziellen Patien-
tengruppen zählen insbesondere junge Menschen, alte Men-
schen und versehrte Menschen, Menschen mit Behinderungen 
sowie Menschen mit für die zahnärztliche Behandlung rele-
vanten seltenen Erkrankungen.“

IMPULSE AUS WITTEN/HERDECKE
Anders ist das an der Universität Witten/Herdecke. Hier gibt 
es seit 2001 eine zahnmedizinische Spezialambulanz und 
seit 2015 einen Lehrstuhl für Behindertenorientierte Zahn-
medizin (BOZ). Dieser ist maßgeblich Prof. Dr. Peter Cichon 
zu verdanken, der 1990 in Witten/Herdecke zu unterrichten 
begann. Dabei gab er seine Erfahrungen weiter, die er bei der 
Versorgung von Menschen mit Körper- und Mehrfach-Be-
hinderungen sowie mit psychischen Einschränkungen am 
Benediktushof Maria Veen gesammelt hatte. Später wurde 
diese Vorlesungsreihe auf Wunsch der Studierenden durch 
eine Sprechstunde für die Untersuchung und Behandlung 
für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen erwei-
tert. Nach seiner Habilitation wurde Cichon zum außerplan-
mäßigen Professor ernannt. Es folgte die Gründung des ei-
genständigen Fachbereichs „Special Care in Dentistry“. So 
gehört die „Behindertenorientierte Zahnmedizin“ vom ers-
ten Semester bis zum Staatsexamen mit Vorlesungen, Semi-
naren und Pflicht-Praktika zum Studium in Witten/Herde-
cke dazu.
Rund 1.500 Patientinnen und Patienten werden pro Jahr in 
der universitären Zahnklinik behandelt. Laut Prof. Dr. Andre-
as Schulte, Leiter der Abteilung für Behindertenorientierte 
Zahnmedizin und Präsident der Deutschen Gesellschaft 
Zahnmedizin für Menschen mit Behinderung, könne bei 90 
Prozent auf eine Vollnarkose verzichtet werden. „Wir nehmen 
uns sehr viel Zeit, wenn die Patienten und Patientinnen zu 
uns kommen und bemühen uns um einen guten Vertrauens-
aufbau“, erklärt er. „Bei Neupatienten benötigen wir dafür 
manchmal mehrere Sitzungen. Wenn dies einmal gelungen 
ist, hat man es danach einfacher.“
Die Patienten nehmen an einem strukturierten Präventions-
programm teil. Das heißt, sie kommen je nach Bedarf zwei- 
bis viermal pro Jahr zur Kontrolle, Zahnreinigung, Mundhy-
gieneunterweisung und Lokalfluoridierung. Sollte dann doch 
einmal eine direkte Restauration wegen Karies oder Trauma 
oder eine Parodontitistherapie erforderlich sein, ist dies in der 

Regel gut im Wachzustand möglich. „Wir achten auch sehr 
darauf, die aktuelle Belastbarkeit unserer Patienten und Pati-
entinnen zu berücksichtigen“, sagt Schulte. „Dies kann bedeu-
ten, dass pro Sitzung nur eine Restauration durchgeführt wird 
oder dass die Restauration nicht in einer Sitzung abgeschlos-
sen werden kann.“

UNZUREICHENDE VOLLNARKOSEVERSORGUNG
Die Professoren bezeichnen die zahnmedizinische Versor-
gung in Vollnarkose als unzureichend. „Auch, wenn es gut 
ausgebildeten Zahnärzten und Zahnärztinnen gelingt, den al-
lergrößten Teil der Patienten und Patientinnen mit Behinde-
rung im Wachzustand zu versorgen, können wir in bestimm-
ten Situationen nicht auf die Behandlung in Vollnarkose ver-
zichten“, sagt Chichon. Eigene Studien hätten ergeben, dass 
circa 40 bis 50 Prozent aller Menschen mit geistiger Beein-
trächtigung mindestens einmal im Leben eine zahnmedizini-
sche Behandlung in Vollnarkose benötigten. Indes gebe es bei 
Zahnkliniken und den wenigen Zahnärzten mit diesem Ange-
bot lange Wartelisten.
Wie viele der in Witten/Herdecke ausgebildeten Studierenden 
weiter mit Menschen mit Behinderung arbeiten, kann Andre-
as Schulte nicht sagen. „Dazu haben wir bisher keine Studien 
durchgeführt“, räumt er ein. „Wir hören ab und zu, dass unse-
re ehemaligen Studierenden das bei uns Gelernte in Bezug auf 
Menschen mit Behinderung gern und mit Erfolg einsetzen.“
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In einem Bürogebäude im Norden Berlins liegt die Praxis von 
Dr. Ulrike Winkelmann und Marcus Schmidt. 2003 bezogen 
die Zahnärzte ihre Praxisräume. „Da es sich um einen Neu-
bau handelte, konnten wir mitentscheiden, wie der Grundriss 
aussehen sollte“, erinnert sich Schmidt. Für ihn und seine Kol-
legin stand von Anfang an fest: Die Räume sollen für alle er-
reichbar sein, für Eltern mit Kinderwagen ebenso wie für 
Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer oder Menschen mit 
Gehhilfe oder Rollator. Die Planung übernahm ein Dental 
Depot, die Kosten hatten wie bei jeder Neugründung die 
Zahnärzte zu tragen.

Die Barrierefreiheit beginnt bereits vor der Praxistür. In der 
Auffahrt kann der Krankentransport halten. Eine breite Flü-
geltür führt in einen großzügigen Vorraum. Von dort bringen 
zwei geräumige Fahrstühle Besucher in den ersten Stock. Den 
Eingangsbereich und die Gänge ihrer Praxis ließen die Zahn-
ärzte extra breit planen. Der Tresen der Anmeldung ist etwas 
abgesenkt und auch die Patiententoilette ist barrierefrei. Zwei 
der Sprechzimmer sind so groß, dass Patienten im Rollstuhl 
parallel zum Behandlungsstuhl platziert und direkt im Roll-
stuhl behandelt werden können. Möglich macht das eine mobi-
le Einheit mit Bohrer und anderen technischen Geräten. Sie ©

 p
ol

ol
ia

 /
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
 (S

ym
bo

lb
ild

 m
it 

Fo
to

m
od

el
l)

„Es macht total Spaß, Menschen 
mit Behinderung zu behandeln“
Erfahrungsbericht 1 – aus der Stadt. Zahnarzt Marcus Schmidt praktiziert im Berliner Norden. Seine Praxisräume befinden sich 
in einem Neubau. Da konnte er über den Grundriss mitentscheiden – und schuf einen barrierefreien Zugang für alle. Er sagt: „Wenn ich 
rein wirtschaftlich denken würde, müsste ich schon bei einem zappeligen Kind abwinken.“ Und hofft, dass der finanzielle Anreiz 
erhöht wird und die Zahl der Behandler steigt.

PROTOKOLL: JUDITH JENNER
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kann ebenso wie die Lampe an den Rollstuhl herangefahren 
werden. „Bei einigen Hightech-Elektrorollstühlen lässt sich die 
Lehne zurückfahren, sodass ich die Patienten in einer fast lie-
genden Position behandeln kann“, berichtet Marcus Schmidt. 
„Für meine Mitarbeiterinnen ist das nicht ganz ideal, aber ich 
kann fast so gut behandeln wie im Behandlungsstuhl. Ledig-
lich für größere Eingriffe ist ein Umsetzen nötig.“

„DAS LÄUFT SO BEI UNS MIT“
Ulrike Winkelmann und Marcus Schmidt bewerben die Bar-
rierefreiheit ihrer Praxis nicht; auch gibt es keine extra 
Sprechstunde für Menschen mit Behinderung. „Das läuft so 
bei uns mit“, sagt Marcus Schmidt. Entweder kommen die Pa-
tienten eigenständig im Elektrorollstuhl oder werden vom 
Fahrdienst gebracht.
Lediglich über die Zahnarztsuche der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung (KZV) Berlin ist der Tätigkeitsschwerpunkt „Be-
hindertenbehandlungen“ von Winkelmann und Schmidt zu 
finden. Darüber und auch über persönliche Empfehlungen 
finden viele Patientinnen und Patienten den Weg in die Reini-
ckendorfer Praxis im Ortsteil Borsigwalde, darunter etwa fünf 
bis zehn Prozent mit einem Handicap. Das liegt auch an einer 
Kooperation mit einer Berliner Einrichtung für Schlaganfall-
patienten, für die die Zahnärzte Ansprechpartner bei zahn-
medizinischen Problemen sind. Unter diesen sind auch viele 
junge Menschen, die durch ihre Erkrankung komplett aus 
dem Leben gerissen werden. „Da gibt es wirklich tragische 
Fälle, die einem wirklich nahegehen, wenn sich ein junger 
Mensch mit 25, 35 nicht mehr artikulieren kann, im Rollstuhl 
sitzt, nichts mehr machen kann“, erzählt Marcus Schmidt hör-
bar betroffen. Wenn dem Patienten dann noch die Lebensqua-

lität geschmälert werde, weil sich niemand um dessen Zähne 
kümmere und diese komplett verwahrlosen, sei das besonders 
schrecklich.
Schmidt vermutet, das liege vor allem am Zeitmangel und 
Stress der Pflegenden. Immerhin: Die mit ihm zusammenar-
beitende Einrichtung für Schlaganfallpatienten habe er so weit 
sensibilisieren können, dass deren Patienten nun regelmäßig 
kämen. Um die Situation grundlegend zu ändern, bräuchte es 
seiner Ansicht nach mehr Kollegen und Kolleginnen, die in 
die Heime gehen; nur noch selten würde der Service angebo-
ten – für den teures Equipment nötig sei.

KEINE HAUSBESUCHE, KEINE VOLLNARKOSE
Darüber, dass ihn Menschen mit Behinderungen in seiner 
Praxis mehr Zeit kosten und damit weniger Geld bringen, 
macht sich Marcus Schmidt keine Gedanken. „Solche Erwä-
gungen wären mir zuwider. Wenn ich rein wirtschaftlich den-
ken würde, müsste ich schon bei einem zappeligen Kind ab-
winken und sagen: Nein, das geht nicht“, sagt er.
Eine Einschränkung gibt es allerdings: Hausbesuche macht 
der Zahnarzt nicht mehr. Das sei dann doch zu zeitaufwendig. 
Auch Behandlungen unter Vollnarkose bietet er in seiner Pra-
xis nicht an; zu groß sei die Gefahr, dass etwas schiefgehe, 
auch wenn ein Anästhesist anwesend sei. In einem solchen 
Fall würde er an eine Klinik überweisen.

AUSTAUSCH INTENSIVIEREN
In vieler Hinsicht hat Marcus Schmidt in den vergangenen 
Jahren dazugelernt. Bei kurzen Behandlungen von 30 Minu-
ten bittet er die Mitarbeiter des Krankentransports, in der 
Praxis zu bleiben oder einen Kaffee trinken zu gehen. Denn 
sonst muss der Patient – und damit auch das Praxisteam – oft 
stundenlang auf die Abholung warten. Bei aufwendigen Ein-
griffen, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, greife schon vor 
dem Ende der Behandlung eine Mitarbeiterin zum Telefonhö-
rer, um den Wagen zu bestellen. Wie schnell der dann 
komme, sei allerdings Glückssache.
Nicht nur die Mobilität ist ein Thema, auch die Planung von 
Behandlungen. „Ich kläre immer den Patienten auf, da mache 
ich keine Unterschiede. Wenn es einen rechtlichen Betreuer 
gibt – ob er nun dabei ist oder nicht, muss ich mich zusätzlich 
bei ihm rückversichern, vor allem bei Zuzahlungen“, erläutert 
der Zahnarzt. Diesen Mehraufwand möchte sich offenbar 
nicht jeder Kollege antun. Patientinnen und Patienten berich-
teten gelegentlich von unangenehmen Erfahrungen, erzählt 
Schmidt, sie seien unfreundlich behandelt oder gar abgelehnt 
worden. „Wenn man möchte, dass das Spektrum an Behand-
lern größer wird, müsste man den Geldaspekt wahrscheinlich 
stärker in den Vordergrund stellen“, erwägt er. Auch könne 
mehr Austausch helfen, sowohl mit Kolleginnen und Kollegen 
als auch mit Pflegeeinrichtungen. Zugleich spricht er sich für 
eine Entstigmatisierung aus. Berührungsängste müssten abge-
baut werden. „Es macht total Spaß, Menschen mit Behinde-
rung zu behandeln, und man bekommt viel zurück“, sagt 
Marcus Schmidt.

MEHR 
AUSTAUSCH – 
MIT DEN 
KOLLEGEN 
UND DEM 
PFLEGE-
PERSONAL
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Die Zahnarzt-Praxis von Dr. Guido Elsäßer liegt im beschau-
lichen Kernen-Stetten im Remstal. Die wohlhabende Gemein-
de gehört zum Stuttgarter Speckgürtel. Teil des Ortes ist seit 
mehr als 175 Jahren die Diakonieeinrichtung Stetten, in der 
Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung leben und 
arbeiten. Einige von ihnen sind bei Elsäßer in Behandlung, 
denn seine Praxis befindet sich in einem Ärztehaus, das nur 
120 Meter von der Einrichtung entfernt liegt. Anderthalb bis 
zwei Sprechtage pro Woche sind Menschen mit Behinderung 
vorbehalten, vorwiegend mit kognitiven oder komplexen Ein-

schränkungen. Insgesamt sind bei dem Zahnarzt und seinen 
vier Kolleginnen 1.500 bis 1.600 Menschen mit Behinderung 
in Behandlung.

ENGAGIERT IN DER DGZMB
Guido Elsäßer musste nicht lange überlegen, als ihm während 
seiner Assistenzzeit vor fast 30 Jahren die Praxis vom Chefarzt 
der Behinderteneinrichtung angeboten wurde. „Meine Eltern 
waren Sonderschullehrer, mein Vater Schulleiter. Ich bin mit 
gehörlosen Menschen groß geworden, einige hatten auch ©
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„Menschen mit Behinderung 
 haben die gleichen Probleme – 
in extremerer Ausprägung“
Erfahrungsbericht 2 – auf dem Land. Zahnarzt Dr. Guido Elsäßer praktiziert in Kernen-Stetten bei Stuttgart. Seine Praxis 
befindet sich in einem Ärztehaus, das in unmittelbar Nähe einer Diakonieeinrichtung liegt. Aus persönlichen Erfahrungen rührt 
sein Engagement für die Behindertenzahnmedizin. Er appelliert, Berührungsängste abzubauen und die Prävention zu stärken. 
Auch wünscht er sich mehr Zeit und Anerkennung

PROTOKOLL: JUDITH JENNER
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leichte kognitive Einschränkungen“, sagt er. „Was man heute 
als Inklusion bezeichnet, haben wir damals gelebt. Da gab es 
keine Berührungsängste.“
Aus diesen persönlichen Erfahrungen rührt sein Engagement 
für die Behindertenzahnmedizin, wobei Elsäßer den Begriff 
der inklusiven Zahnmedizin treffender fände. Darüber hinaus 
engagiert sich der Zahnarzt in der Zahnärztekammer Baden-
Württemberg und in der Deutschen Gesellschaft Zahnmedi-
zin für Menschen mit Behinderung oder besonderem medizi-
nischen Unterstützungsbedarf (DGZMB).
Den Praxisalltag hat er auf seine gemischte Klientel einge-
stellt. Es gibt Aufklärungsmaterial in einfacher Sprache. Bei 
komplexen Beratungen gehörloser Patienten sorgt ein Gebär-
dendolmetscher für eine rechtsverbindliche Übersetzung. „Es 
geht alles, aber es braucht Zeit.“

HOHER, UNBEZAHLTER AUFWAND
Besonders hoch sei der Aufwand für Menschen mit geistiger 
Behinderung. Diese werden meist von einem pädagogischen 
Betreuer, oft einem Heilerziehungspfleger, in die Praxis beglei-
tet, der aber keine rechtlichen Entscheidungen für seinen Kli-
enten treffen darf, anders als die Eltern oder (ehrenamtliche) 
Betreuer wie Sozialarbeiter, Rechtsanwälte, Sozialämter oder 
Betreuungsvereine. Diese rechtlichen Betreuer unterliegen in 
der Regel einer strengen Dokumentationspflicht und benöti-
gen detaillierte Informationen zum Kosten- und Behand-
lungsplan. „Pro Patient sind also oft drei Player einzubeziehen 
oder im Nachgang anzurufen. Dieser Aufwand ist für Außen-
stehende kaum vorstellbar und wird nicht bezahlt. Das 
sprengt oft den Rahmen“, beklagt Guido Elsäßer.

„WAS MAN 
HEUTE ALS 
INKLUSION 
BEZEICHNET, 
HABEN WIR 
DAMALS 
GELEBT“

Dr. Guido Elsäßer
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Er sieht eher ein Problem in einem Mangel an Zeit und Wert-
schätzung als in einer baulichen Barrierefreiheit, die in sei-
nem Ärztehaus kein Thema ist, wo alle Praxen über Fahrstüh-
le erreichbar sind, Gänge, Toiletten und Behandlungszimmer 
behindertengerecht sind. Doch er kennt auch Kollegen mit 
Praxen ohne Fahrstuhl, wo der Rollstuhlnutzer vom Fahr-
dienst hochgetragen wird. Und wieder: „Es ginge mehr, wenn 
genügend Zeit zur Verfügung stünde.“

SEPARATE SPRECHZEITEN
In Elsäßers Fortbildungen zu inklusiver Zahnmedizin für die 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg (http://tinyurl.
com/4mmhz3j2) hört er von vielen jungen Kolleginnen und 
Kollegen: Das mag sinnstiftend sein, aber es rechnet sich 
nicht. Das komme aber auf die Dimension an, meint Elsäßer. 
In seiner Praxis seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf die besondere Klientel geschult. „Alle Behandelnden fah-
ren das gleiche Konzept, darüber müssen wir nicht viel reden“, 
sagt er. „Unsere Aufklärungen laufen standardisiert ab. Immer 
wieder haben wir mit den gleichen Betreuern zu tun, die be-
reits Bescheid wissen. Dann hält sich der Aufwand in Gren-
zen.“ Auch in sozialrechtlichen Fragen kenne man sich inzwi-
schen gut aus.
Obwohl separate Sprechzeiten strenggenommen dem Inklusi-
onsgedanken widersprechen, haben sie sich für Elsäßer be-
währt. Zum einen ließen sich Menschen mit geistiger Behin-
derung nicht in ein starres Terminsystem pressen. Zum ande-
ren fühlten sich Betreuungspersonen oft wohler, wenn sie ihre 
Klienten nicht maßregeln müssten, weil sie umherlaufen oder 
laut sind. Diese entspannte Atmosphäre wirke sich positiv auf 
die Behandlung aus. Gelegentlich bestellt der Zahnarzt ganze 
Wohngruppen zur Untersuchung ein, zur Entlastung des Be-
treuerteams.

KÜSSCHEN AUF DIE WANGE
Trotz der langjährigen Erfahrung gibt es auch für Guido Elsä-
ßer immer wieder Überraschungen. Während der eine Patient 
mit Down-Syndrom nur schwer den Mund aufmacht, nimmt 
ein anderer mit gleicher Diagnose eine mehrstündige Behand-
lung klaglos hin – und drückt dem Behandler am Ende noch 
ein Küsschen auf die Wange.
„Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung haben 
die gleichen zahnmedizinischen Probleme wie nichtbehinder-
te Patienten, aber häufig in viel extremerer Ausprägung“, sagt 
er. Umso mehr gelte es, Betreuungspersonen für das wichtige 
Thema der Prävention zu sensibilisieren. Und viele junge 
Zahnärztinnen und Zahnärzte hätten Berührungsängste, da 
sie im Alltag keinen Kontakt zu Personen mit Behinderung 
hätten, vor allem seit dem Wegfall des Zivildienstes. So höre 
er von Vorbereitungsassistenten oft: „Ich weiß nicht, ob ich 
das kann mit ‚diesen Menschen’.“ Doch diese Ängste würden 
rasch verfliegen. Nach wenigen Wochen berichteten die jun-
gen Kollegen ihrem Chef, dass die Sprechzeiten für Menschen 
mit Behinderung zu ihren liebsten Arbeitstagen gehörten. Da 
gehe es so locker und ungezwungen zu.

10 TIPPS FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE BEHANDLUNG

1. Der Zahnarztbesuch sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Eine 
gute Vorbereitung ist wichtig. Im Idealfall lernen die Patienten 
ihren Zahnarzt oder ihre Zahnärztin im Rahmen einer Vorsorge-
untersuchung kennen.

2. Menschen mit kognitiven Einschränkungen nehmen emotionale 
Schwingungen sensibler wahr. Praxismitarbeiter sollten ihnen 
offen und freundlich begegnen.

3. Damit der Patient einschätzen kann, was der Zahnarzt von ihm 
will und warum es jetzt unangenehm werden könnte, ist eine 
Aufklärung notwendig. Broschüren in Leichter Sprache (siehe 
 Kasten S. 14) können helfen.

4. Wartezeiten werden von den Patienten und ihren Begleitperso-
nen als anstrengend empfunden; eine gute Praxisorganisation 
kann die Zeiten verkürzen.

5. Ist eine Lokalanästhesie geplant, sollte der Patient vorher geges-
sen haben. Nicht wie gewohnt essen zu dürfen, ist für viele Be-
troffenen schlimmer als die Behandlung selbst.

6. Die Begleitung durch eine vertraute Person kann Nähe schaffen 
und den Patienten in der ungewohnten Umgebung beruhigen. 
Auch ein Kuscheltier oder ein anderer persönlicher Gegenstand 
kann helfen.

7. Idealerweise sollte vor dem Erstkontakt ein Zusatzanamnesebo-
gen ausgefüllt und der Grad der Beeinträchtigung, die Art der Un-
terbringung und Ansprechpersonen angegeben werden. Einen 
solchen Fragebogen stellt die Zahnärztekammer Baden-Würt-
temberg beispielhaft auf ihrer Website zum Download bereit.

8. Die nonverbale Kommunikation sollte im Vordergrund stehen. 
Ein freundliches Gesicht kann mehr bewirken als lange Monologe.

9. Patienten sollten gesiezt werden, direkt und keineswegs in Kin-
dersprache angesprochen werden. Kurze Sätze mit gebräuchli-
chen Worten erfüllen die Kriterien der Leichten Sprache (siehe 
S. 14)

10. In der Zahnpflege haben sich elektrische Zahnbürsten für Selbst- 
und Fremdputzer bewährt. Der Umgang kann in der Praxis geübt 
werden.

Die Zusammenstellung ist angelehnt an: 
G. Elsäßer/http://tinyurl.com/y4fnayx3 ©
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